
Vereinssatzung 

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen TENNIS-CLUB Oppenau e.V. 

Er ist beim Amtsgericht Freiburg unter VR 490098 eingetragen. 

Der Verein hat seinen Sitz in 77728 Oppenau. 

Der TENNIS-CLUB Oppenau e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne der Abgabenordnung. 

§ 2 Zweck des Vereins 

Der TENNIS-CLUB Oppenau e.V. hat sich die Pflege des Tennissports und insbesondere der Förderung 
der Jugend zum Ziel gesetzt. 

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 Ehrenamtspauschale und Übungsleitertätigkeiten

Das Vorstandsamt (§ 9 der Satzung) und andere Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich 
ausgeübt. 

Falls die anfallenden Arbeiten das zumutbare Maß ehrenamtlicher Tätigkeit übersteigen, kann ein 
hauptamtlicher Geschäftsführer und das unbedingt notwendige Hilfspersonal angestellt werden. Für 
diese Tätigkeiten dürfen keine unverhältnismäßig hohen Vergütungen gewährt werden. 

Ferner können den Personen Aufwandsersatz im Rahmen der steuerlichen Höchstbeträge nach § 3 
Nr. 26 und Nr. 26a EStG geleistet werden.

§ 4 Eintritt der Mitglieder

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, bei Minderjährigen mit 
schriftlicher Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. 

2. Die Beitrittserklärung hat schriftlich zu erfolgen. 
3. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung der Aufnahme durch den 

Vorstand ist nicht anfechtbar und nicht zu begründen. 
4. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

§ 5 Austritt der Mitglieder 

Der Austritt hat schriftlich zu erfolgen. 

Er ist zulässig unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 4 Wochen nur zum Schluss eines 
Kalenderjahres. 



§ 6 Ausschluss der Mitglieder 

1. Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Ausschluss. 
2. Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zulässig. 
3. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung. 
4. Der Vorstand hat seinen Antrag dem auszuschließenden Mitglied mindestens zwei Wochen 

vor der Versammlung mitzuteilen. 
5. Eine schriftlich eingehende Stellungnahme des Mitglieds ist in der über den Ausschluss 

entscheidenden Versammlung zu verlesen. 
6. Der Ausschluss eines Mitgliedes wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam. 
7. Der Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es bei der Beschlussfassung nicht anwesend war, 

durch den Vorstand unverzüglich eingeschrieben bekannt gemacht werden. 

§ 7 Mitgliedsbeitrag 

1. Jährlich ist von den Mitgliedern ein Beitrag zu leisten. 
2. Neueintretende Mitglieder bezahlen keine Aufnahmegebühr. 
3. Die Höhe der Beiträge zu 1. Wird von der Mitgliederversammlung bestimmt. 
4. Der Beitrag ist vor Beginn der Saison zu entrichten bzw. nach Eintritt für neue Mitglieder. 

§ 8 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

1. Der Vorstand (§§ 9, 10 der Satzung) 
2. Die Mitgliederversammlung (§§ 14 und 15 der Satzung) 

§ 9 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, 2. Vorsitzenden, dem Sportwart, dem 
Schriftführer und dem Kassierer, sowie dem Jugendwart. 

2. Vorstand im Sinne § 26 BGB sind der 1. Und 2. Vorsitzende, je alleinvertretungsberechtigt. 
3. Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 

Jahren bestellt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Bestellung des nächsten Vorstandes im 
Amt. 

4. Das Amt eines Mitgliedes des Vorstandes endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein. 
5. Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 

§ 10 Berufung der Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist zu berufen 
a. Wenn es das Interesse des Vereins erfordert (außerordentliche 

Mitgliederversammlung), jedoch mindestens 
b. Jährlich, einmal in den ersten 4 Monaten des Kalenderjahres, 
c. Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Vorstandes binnen 3 Monaten. 

2. Auf schriftlichen Antrag von mindestens 40% der Mitglieder muss der Vorstand ebenfalls 
eine Mitgliederversammlung einberufen. 



§ 11 Form der Berufung 

1. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand in Textform unter Einhaltung einer Frist von 3 
Wochen zu berufen. Die Einladung geschieht durch einfachen Brief oder per E-Mail. Sofern 
ein Mitglied seine E-Mail-Adresse dem Verein mitteilt, gilt dies als Zustimmung zur Einladung 
zur Mitgliederversammlung per E-Mail. Bei der Einladung mit einfachem Brief gilt die 
Einladung mit der Aufgabe zur Post als zugegangen. Bei Einladung per E-Mail mit der 
elektronischen Versandaufgabe. 

2. Die Berufung der Versammlung muss den Gegenstand der Beschlussfassung (die 
Tagesordnung) bezeichnen. 

3. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift. 

§ 12 Beschlussfähigkeit 

1. Jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder. 

2. Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins § 41 BGB ist die Anwesenheit von 2/3 
der Vereinsmitglieder erforderlich. 

3. Sind gemäß Punkt 2 nicht 2/3 der Mitglieder anwesend, so ist vor Ablauf von 4 Wochen seit 
dem Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung 
einzuberufen. Die weitere Versammlung darf frühestens zwei Monate nach dem ersten 
Versammlungstag stattfinden, hat aber jedenfalls vier Monate nach diesem Zeitpunkt zu 
erfolgen. 

4. Die Einlassung zu der weiteren Versammlung hat einen Hinweis auf die erleichterte 
Beschlussfähigkeit (Abs.5) zu enthalten. 

5. Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

§ 13 Beschlussfassung 

1. Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens fünf der Anwesenden ist 
schriftlich oder geheim abzustimmen. 

2. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. 
3. Zu einem Beschluss für die Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von dreiviertel der 

erschienenen Mitglieder erforderlich. 
4. Zur Änderung des Zwecks des Vereins (§ 2 der Satzung) ist die Zustimmung aller Mitglieder 

erforderlich, die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen. 
5. Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist eine Mehrheit von 4/5 

der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

§ 14 Protokolle

1. Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen. 
2. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden der Versammlung zu unterschreiben. Wenn 

mehrere Vorsitzende tätig waren, zeichnet der letzte der Versammlungsleiter die ganze 
Niederschrift. 

3. Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen.



§ 15 Auflösung des Vereins 

1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. ( §13 Abs.5 
dieser Satzung.) 

2. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. 
3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt 

das Vermögen des Vereins an die Stadt Oppenau, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

§ 16 Datenschutzregelungen 

1. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter 
Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und 
sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein erhoben, verarbeitet und genutzt. 

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 
jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

a. das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
b. das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
c. das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
d. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
e. das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
f. das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO und 
g. das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO. 

3. Den Funktions- und Amtsträgern in den Organen des Vereins, allen ehrenamtlich und 
hauptamtlichen Mitgliedern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder 
sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten 
Personen aus dem Verein hinaus. 

4. Weitere Datenschutzregelungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten im Verein sind in einer gesonderten Datenschutzordnung 
schriftlich niedergelegt. Diese Datenschutzordnung kann vom Vorstand des Vereins 
beschlossen werden.

Oppenau, 18.04.2022 


